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Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie mit der die 
Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung geändert wird (5. Novelle zur FSG-GV) 

Auf Grund der §§ 8 und 34 des Führerscheingesetzes, BGBl. I Nr. 120/1997 idF BGBl. I 
Nr. 93/2009 wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit verordnet: 

Die Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung, BGBl. II Nr. 322/1997, in der Fassung BGBl. II Nr. 
64/2006 wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 entfällt die Absatzbezeichnung „(1)“ und Z 6 lautet: 
„6. Wiederholungsuntersuchung: Grundlage für das von Besitzern von Lenkberechtigungen der 

Klassen C(C1), CE(C1E), D(DE) und D1(D1E) gemäß § 17a Abs. 2 vorzulegende ärztliche 
Gutachten.“ 

2. § 1 Z 8 und 9 lauten: 
„8. Gruppe 1: Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A(A1, A2), B, BE und F, 
9. Gruppe 2: Kraftfahrzeuge der Klassen C(C1), CE(C1E), D(D1) und DE(D1E).“ 

3. § 2 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Werden in den Fällen der §§ 5 bis 16 ärztliche Kontrolluntersuchungen als Auflage vorgeschrieben, so 
dürfen diese niemals alleine, sondern immer nur in Verbindung mit einer Befristung der 
Lenkberechtigung und einer amtsärztlichen Nachuntersuchung bei Ablauf dieser Befristung verfügt 
werden.“ 

4. § 3 Abs. 2 Z 4 lautet: 
„4. eine Sehschärfenkontrolle ohne Sehbehelf sowie eine grobe Überprüfung des Gesichtsfeldes; 

falls die angegebenen Mindestsehschärfen unterschritten werden, zusätzlich eine 
Sehschärfekontrolle mit Sehbehelf. Bei Brillenträgern der Gruppe 2 ist die Brillenstärke zu 
bestimmen; wenn dem sachverständigen Arzt die erforderlichen Untersuchungsbehelfe nicht zur 
Verfügung stehen, ist eine Brillenglasbestimmung eines Augenoptikers oder ein 
augenfachärztlicher Befund beizubringen; die Brillenglasbestimmung oder der 
augenfachärztliche Befund dürfen zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht älter als sechs Monate 
sein;“ 

5. § 4 lautet: 
„(1) Die Eignung einer Person zum Lenken von Kraftfahrzeugen setzt eine Körpergröße von 

mindestens 155 cm und bei Kraftfahrzeugen der Klassen C(C1), CE(C1E), D(D1) und DE(D1E) von 
mindestens 160 cm voraus. 

(2) Personen, deren Körpergröße das im Abs. 1 angeführte Mindestmaß nicht erreicht, gelten unter 
den in § 8 Abs. 3 Z 2 oder 3 FSG angeführten Voraussetzungen als zum Lenken von Kraftfahrzeugen 
geeignet, wenn dieser Mangel durch die Verwendung von Behelfen, Fahrzeugen mit bestimmten 
Merkmalen oder Ausgleichkraftfahrzeugen ausgeglichen werden kann.“ 

6. § 7 lautet: 
„§ 7. (1) Alle Bewerber um eine Lenkberechtigung müssen sich einer Untersuchung unterziehen, um 

festzustellen, dass sie einen für das sichere Lenken von Kraftfahrzeugen ausreichenden Visus (Abs. 2 Z 1) 
haben. Diese Untersuchung hat auch eine grobe Überprüfung des Gesichtsfeldes (Abs. 2 Z 2) zu 
umfassen. In Zweifelsfällen ist der Bewerber von einem Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie zu 
untersuchen. Die in Abs. 2 Z 3 und 4 genannten Kriterien sowie andere Störungen der Sehfunktion, die 
ein sicheres Fahren in Frage stellen können sowie das Vorliegen fortschreitender Augenkrankheiten sind 
bei dieser Untersuchung nicht einzeln zu untersuchen. In Zweifelsfällen oder beim Verdacht auf 
Vorliegen fortschreitender Augenerkrankungen ist der Bewerber von einem Facharzt für Augenheilkunde 
und Optometrie zu untersuchen. 

(2) Das im § 6 Abs. 1 Z 6 angeführte mangelhafte Sehvermögen liegt vor, wenn nicht erreicht wird 
1. ein Visus mit oder ohne Korrektur 

a) für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 beim beidäugigen Sehen von mindestens 
0,5 
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b) für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 von mindestens 0,8 auf einem Auge und 
von mindestens 0,1 auf dem anderen; 

2. ein beidäugiges Gesichtsfeld 
a) für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 mit Außengrenzen von horizontal 

mindestens 120 Grad, davon rechts und links mindestens 50 Grad und nach oben und unten 
mindestens 20 Grad und ohne Ausfall im zentralen Bereich von 20 Grad Durchmesser; 

b) für das Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 mit Außengrenzen von horizontal 
mindestens 160 Grad, davon rechts und links mindestens 70 Grad und nach oben und unten 
mindestens 30 Grad und ohne Ausfall im zentralen Bereich von 30 Grad Durchmesser; 

3. die Freiheit von Doppeltsehen, gegebenenfalls durch Abdeckung eines Auges oder durch 
optische Hilfsmittel; 

4. ein ausreichendes Dämmerungssehen, ungestörte Blend- und Kontrastempfindlichkeit.“ 

7. § 8 lautet: 
„§ 8. (1) Wird der in § 7 Abs. 2 Z 1 lit. a geforderte Visus von Lenkern von Kraftfahrzeugen der 

Gruppe 1 nur mit Korrektur erreicht, so ist die Verwendung eines entsprechenden Sehbehelfes beim 
Lenken eines Kraftfahrzeuges vorzuschreiben. Lochbrillen (stenopäische Brillen) dürfen nicht verwendet 
werden und Zylindergläser dürfen nicht kreisrund sein. 

(2) Wird der in § 7 Abs. 2 Z 1 lit. b geforderte Visus von Lenkern von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 
nur mit Korrektur erreicht, so gilt die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen als gegeben, wenn auf 
Grund der bisherigen Verwendung von Sehbehelfen keine Bedenken bestehen und 

1. die Gläserstärke nicht mehr als +8 oder -8 Dioptrien sphärisches Äquivalent und ± 2 Dioptrien
zylindrisch beträgt und die Korrekturdifferenz nicht mehr als 2 Dioptrien sphärisches Äquivalent 
zwischen den beiden Augen beträgt oder 

2. eine entsprechende fachärztliche Stellungnahme vorliegt, die den für das Lenken von 
Kraftfahrzeugen notwendigen Visus bestätigt oder 

3. der erforderliche Visus mittels Kontaktlinsen erreicht wird. 
Lochbrillen (stenopäische Brillen) dürfen nicht verwendet werden und Zylindergläser dürfen nicht 
kreisrund sein. 

(3) Werden die Anforderungen an das Gesichtsfeld nicht erfüllt, darf eine Lenkberechtigung der 
Gruppe 1 in Ausnahmefällen aufgrund einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme für einen 
Zeitraum von höchstens fünf Jahren erteilt oder belassen werden. Erforderlichenfalls muss durch eine 
Überprüfung der kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit und/oder eine Beobachtungsfahrt festgestellt 
werden, ob das mangelhafte Sehvermögen ausreichend kompensiert werden kann. Ergibt die fachärztliche 
Untersuchung ein Gesichtsfeld eines Auges, das in dem in § 7 Abs. 2 Z 2 lit. a angeführten Bereich 
Defekte aufweist, so sind (zusätzlich zur fünfjährigen Befristung der Lenkberechtigung) die 
Bestimmungen des Abs. 4 über das Fehlen eines Auges und die funktionelle Einäugigkeit anzuwenden. 
Ergibt die fachärztliche Untersuchung nicht überlappende Defekte der Gesichtsfelder beider Augen in 
dem in § 7 Abs. 2 Z 2 lit. a angeführten Bereich, so gelten (zusätzlich zur fünfjährigen Befristung der 
Lenkberechtigung) die in Abs. 4 angeführten Voraussetzungen mit Ausnahme der Bestimmungen über 
das Gesichtsfeld (§ 7 Abs. 2 Z 2) für beide Augen. Weisen die Gesichtsfelder beider Augen überlappende 
Defekte auf, darf eine Lenkberechtigung weder erteilt noch belassen werden. Eine Lenkberechtigung der 
Gruppe 2 darf in keinem Fall einer Gesichtsfeldeinschränkung erteilt oder belassen werden. 

(4) Fehlt ein Auge oder ist eine funktionelle Einäugigkeit gegeben, so kann eine Lenkberechtigung 
erteilt oder belassen werden, wenn durch eine fachärztliche Stellungnahme bestätigt wird, dass beim 
normal sehenden Auge kein im § 7 Abs. 2 Z 2, 3 und 4 angeführtes mangelhaftes Sehvermögen und der in 
§ 7 Abs. 2 Z 1 genannte Visus ohne oder mit Korrektur vorhanden ist. Eine Lenkberechtigung für die 
Gruppe 2 darf jedenfalls nur erteilt oder belassen werden, wenn der in § 7 Abs. 2 Z 1 lit. b genannte Visus 
auf beiden Augen erreicht wird. Eventuelle Anzeichen bei beginnender Erkrankung des sehenden Auges 
müssen dahingehend beurteilt werden, in welchem Zeitraum eine augenärztliche Kontrolluntersuchung 
erforderlich ist; die Eignung kann nur für diesen Zeitraum angenommen werden. Bei der Festsetzung des 
Zeitraumes ist auch auf die Ursache und den Zeitpunkt des Verlustes oder der Blindheit des einen Auges 
Bedacht zu nehmen. Erforderlichenfalls muss durch eine Beobachtungsfahrt oder eine Überprüfung der 
kraftfahrspezifischen Leistungsfähigkeit festgestellt werden, ob der Verlust eines Auges ausreichend 
kompensiert werden kann. Für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Eintritt der Einäugigkeit darf 
jedenfalls keine Lenkberechtigung erteilt oder belassen werden. Beim Lenken von Kraftfahrzeugen ohne 
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Windschutzscheiben oder mit Windschutzscheiben, deren oberer Rand nicht höher liegt als die Augen des 
Lenkers, ist ein Augenschutz zu verwenden. 

(5) Im Falle des Doppeltsehens ist die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen der Gruppe 1 nach 
einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme gegeben, unter der Auflage der Verwendung einer 
entsprechenden optischen Vorrichtung wie schwarzes Glas, Mattglas usw., die die Sicht eines Auges 
ausschaltet. Die Lenkberechtigung für die Gruppe 1 darf für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren 
erteilt werden und überdies sind in diesem Fall die Bestimmungen des Abs. 4 über das Fehlen eines 
Auges und die funktionelle Einäugigkeit anzuwenden. Eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 darf weder 
erteilt noch belassen werden. 

(6) Personen mit einer fortschreitenden Augenkrankheit kann eine Lenkberechtigung befristet und 
unter der Auflage ärztlicher Kontrolluntersuchungen erteilt oder belassen werden. Die Auflage kann 
aufgehoben werden, sobald sich die Erkrankung oder Behinderung stabilisiert hat. 

(7) Ergibt die fachärztliche Untersuchung einen Verdacht auf andere Augenerkrankungen, die das 
sichere Lenken eines Kraftfahrzeuges einschränken würden, so kann in Ausnahmefällen auf Grund einer 
erfolgreichen Beobachtungsfahrt eine befristete Lenkberechtigung erteilt werden. 

(8) Bei Vorliegen von Augenzittern (Nystagmus) ist auch bei Erbringen der geforderten Sehschärfe 
eine fachärztliche Stellungnahme beizubringen, die die Eignung zum Lenken von Kraftfahrzeugen der 
Gruppe 1 bestätigt. Eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 darf weder erteilt noch belassen werden.“ 

8. § 11 lautet: 
„§ 11. (1) Zuckerkranken darf eine Lenkberechtigung nur nach einer befürwortenden fachärztlichen 

Stellungnahme erteilt oder belassen werden, aus der insbesondere auch hervorgeht, dass der 
Zuckerkranke die mit Hypoglykämie verbundenen Risiken versteht und seinen Zustand angemessen 
beherrscht. 

(2) Zuckerkranken, die mit Insulin oder bestimmten Tabletten behandelt werden müssen, darf eine 
Lenkberechtigung der Gruppe 1 nur für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren unter der Auflage 
ärztlicher Kontrolluntersuchungen und amtsärztlicher Nachuntersuchungen erteilt oder belassen werden. 

(3) Zuckerkranken, die mit Insulin oder bestimmten Tabletten behandelt werden müssen, darf eine 
Lenkberechtigung der Gruppe 2 nur für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren unter der Auflage 
ärztlicher Kontrolluntersuchungen und amtsärztlicher Nachuntersuchungen und unter Einhaltung 
folgender Voraussetzungen erteilt oder belassen werden: 

1. der Lenker gibt eine Erklärung ab, dass in den letzten 12 Monaten keine Hypoglykämie 
aufgetreten ist, die eine Hilfe durch eine andere Person erforderlich macht (schwere 
Hypoglykämie); 

2. es besteht keine Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung; 
3. der Lenker weist eine angemessene Überwachung der Krankheit durch regelmäßige 

Blutzuckertests nach, die mindestens zweimal täglich sowie zu jenen Zeiten vorgenommen 
werden, zu denen die Person üblicherweise Kraftfahrzeuge lenkt; 

4. der Lenker zeigt, dass er die mit Hypoglykämie verbundenen Risiken versteht; 
5. es liegen keine anderen Komplikationen der Zuckerkrankheit vor, die das Lenken von 

Fahrzeugen ausschließen. 

(4) Zuckerkranken, bei denen innerhalb von 12 Monaten zwei Mal eine Hypoglykämie aufgetreten 
ist, die eine Hilfe durch eine andere Person erforderlich macht (wiederholte schwere Hypoglykämie) 
sowie Zuckerkranken, die an Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung leiden, darf eine Lenkberechtigung 
weder erteilt noch belassen werden. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete Maßnahmen, Schulung, 
Therapieumstellung und Blutzuckerkontrollen die Vermeidung von Hypoglykämien erreicht wird.“ 

9. § 12 Abs. 3 entfällt. 

10. Nach § 12 wird folgender § 12a samt Überschrift eingefügt: 
„Anfallsleiden/Epilepsie 

§ 12a. (1) Personen, die unter epileptischen Anfällen oder anderen anfallsartigen 
Bewusstseinsstörungen oder -trübungen leiden, kann eine Lenkberechtigung nur unter Einbeziehung einer 
befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme und während der ersten fünf Jahre nach einem Anfall nur 
unter der Auflage ärztlicher Kontrolluntersuchungen und nur für höchstens fünf Jahre erteilt oder belassen 
werden. Der Facharzt hat die Epilepsie oder andere Bewusstseinsstörungen, deren klinische Form und 
Entwicklung, die bisherige Behandlung und die Anfallsfreiheit und das Anfallsrisiko zu beurteilen. Bei 
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Lenkern der Gruppe 2 muss jedenfalls eine geeignete medizinische Nachbehandlung erfolgt sein, die 
Untersuchung darf keinen pathologischen zerebralen Befund ergeben haben und das 
Elektroenzephalogramm (EEG) darf keine epileptiforme Aktivität zeigen. Während der in Abs. 2 und 3 
vorgeschriebenen anfallsfreien Zeiträume darf bei Lenkern der Gruppe 2 keine medikamentöse 
Behandlung der Epilepsie erfolgt sein. 

(2) Personen, die einen erstmaligen Anfall erlitten haben, kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 
nach einer anfallsfreien Zeit von sechs Monaten, eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 nach einer 
anfallsfreien Zeit von fünf Jahren erteilt oder belassen werden. Dieser Zeitraum kann entfallen, wenn der 
Anfall auf eine erkennbare und vermeidbare Ursache zurückzuführen ist, deren Auftreten am Steuer 
unwahrscheinlich ist (provozierter Anfall). Bei nicht provozierten Anfällen kann der Zeitraum in 
Einzelfällen aufgrund einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme verkürzt werden. 

(3) Personen, die an einer Epilepsie leiden (mehr als ein nicht provozierter Anfall oder ein nicht 
provozierter Anfall und im EEG epilepsietypische Veränderungen und/oder im MRT nachweisbare 
ursächliche strukturelle Läsion) oder mehr als einen Anfall (provozierte oder gemischt provozierte und 
nicht provozierte) erlitten haben, kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 nach einer anfallsfreien Zeit 
von einem Jahr, eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 nach einer anfallsfreien Zeit von zehn Jahren erteilt 
oder belassen werden. Bei Lenkern der Gruppe 2 kann der Zeitraum in Einzelfällen aufgrund einer 
befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme verkürzt werden. 

(4) Personen, die ausschließlich Anfälle ohne Beeinträchtigung des Bewusstseins oder der 
Handlungsfähigkeit oder schlafgebundene Anfälle erlitten haben, kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 
1 erteilt oder belassen werden, wenn dieses Krankheitsmuster über einen Zeitraum von einem Jahr ab 
dem ersten Anfall beobachtet wurde, es sei denn, dass die Erteilung oder Belassuung einer 
Lenkberechtigung für die Gruppe 1 gemäß  Abs. 2 zu einem früherem Zeitpunkt möglich ist. Für Lenker 
der Gruppe 2 gelten bei Anfällen ohne Beeinträchtigung des Bewusstseins oder der Handlungsfähigkeit 
oder bei schlafgebundenen Anfällen die in den Abs. 2 und 3 genannten Bestimmungen für Gruppe 2. 

(5) Personen, die einen Anfall bei Änderung oder Beendigung einer antiepileptischen Therapie 
erlitten haben, kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 bei Wiederaufnahme der zuvor wirksamen 
Behandlung nach einer erneuten anfallsfreien Zeit von drei Monaten erteilt oder belassen werden. Eine 
Lenkberechtigung für die Gruppe 2 darf in solchen Fällen nicht erteilt oder belassen werden (Abs. 1 
letzter Satz). 

(6) Personen, bei denen zwar noch keine Anfälle aufgetreten sind, die aber unter 
Gesundheitsstörungen (etwa arteriovenöse Fehlbildungen oder intrazerebrale Blutungen) leiden, die mit 
einem erhöhten Anfallsrisiko einhergehen, kann eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 nur aufgrund einer 
befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme erteilt oder belassen werden.“ 

11. § 22 Abs. 4 zweiter Satz lautet:  
„Ausgenommen hievon sind positive Screenings gemäß § 18 Abs. 4.“ 

12. §  22 Abs. 6 zweiter Satz entfällt. 

13. In § 23 Abs. 1 lauten die Z 1 bis 3: 
„1. von einem Bewerber um eine Lenkberechtigung der Gruppe 1 ................... . …..…………

........... .……........... ……...

.............................................................. ..................... 

35 Euro,
2. von einem Bewerber um eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 50 Euro, 

wobei in diesem Betrag die Untersuchung für die Gruppe 1 enthalten ist
3. für Wiederholungsuntersuchungen 30 Euro.“

14. In § 23 Abs. 2 lautet: 
„(2) Für ein amtsärztliches Gutachten auf Grund besonderer fachärztlicher oder 

verkehrspsychologischer Stellungnahmen, ärztlicher Nachuntersuchungen auf Grund einer Befristung 
oder eines Entzuges der Lenkberechtigung sind vom zu Untersuchenden vor der Zuweisung zum 
Amtsarzt an die Behörde folgende Beträge zu entrichten: 

1. für das amtsärztliche Gutachten…………………………………………47,20 Euro 
2. mit Beobachtungsfahrt zusätzlich……………………………………..……18 Euro. 

75vH der Vergütung nach Z 1 gebührt der Gebietskörperschaft, die den Aufwand für die Behörde zu 
tragen hat, bei der der Amtsarzt tätig ist, die restlichen 25vH gebühren dem Amtsarzt. Die Vergütung 
nach Z 2 gebührt den Sachverständigen, die die Beobachtungsfahrt durchführen. Wurde die zu 
untersuchende Person gemäß § 22 Abs. 4 von einem sachverständigen Arzt dem Amtsarzt zugewiesen, so 
sind von dem in Z 1 genannten Betrag 17 Euro abzuziehen.“ 
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15. In § 23 Abs. 4 wird das Zitat „§ 34 Abs. 1 Z 2“ ersetzt durch das Zitat „§ 34 Abs. 1“. 

16. In § 24 Abs. 3 wird das Zitat „§ 8 Abs. 5“ ersetzt durch das Zitat „§ 8 Abs. 4“. 

17. In § 25 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
„(5) § 1 und § 4 in der Fassung BGBl. II Nr. xxx/2010 treten am 19. Jänner 2013 in Kraft. § 2 Abs. 

1, § 3 Abs. 2, § 7, § 8, § 11, § 12 Abs. 3, § 12a, § 22 Abs. 4 und 6, § 23 Abs. 1 und 2, § 24 Abs. 3 und die 
Seiten 1 und 2 der Anlage in der Fassung BGBl. II Nr. xxx/2010 treten am 1. Oktober 2011 in Kraft.“ 

18. Die Seiten 1 und 2 der Anlage lauten: 

Bures 


